
RECHT 

45 MÜLLMAGAZIN 1/2003

Aus Alt mach Neu
Mit der Produktverantwortung werden präventive Elemente 

der Abfallwirtschaft wiederentdeckt
Von Norbert Kopytziok

In seiner Eröffnungsrede des Weltgipfels 
in Johannesburg appellierte UN-General-
sekretär Kofi Annan an alle Akteure, mehr
Verantwortung für die Zukunft wahrzuneh-
men. Derartige Appelle werden gerne dann
formuliert, wenn verbindliche Regelungen
nicht beschlußfähig sind. Auch die Abfall-
wirtschaft kennt diesen Effekt. Das Schat-
tendasein der Abfallvermeidung spiegelt
sich in § 22 KrW-/AbfG zur Produktverant-
wortung wider. Umfassende Ansprüche an
einen integrierten Umweltschutz finden sich
im unverbindlichen Teil des Gesetzes. Die
verbindlichen Rechtsverordnungen nach
den §§ 23 und 24 KrW-/AbfG hingegen
beziehen sich weitgehend auf eine einge-
schränkte Produktverantwortung. Mit ihnen
werden Rücknahme- und Verwertungsvor-
gaben bestimmt. Was fehlt, sind Vorgaben
einer umweltverträglichen Produktkon-
struktion auf der Basis stoffstrombezogener
Erkenntnisse für eine nachhaltige Entwick-
lung. Mit dem 2001 veröffentlichten Grün-
buch der Europäischen Kommission zur In-
tegrierten Produkt-Politik (IPP) wird der hi-
storische Anspruch einer erweiterten Produ-
zentenverantwortung erneut aufgegriffen.
Der vorliegende Beitrag erläutert die bishe-
rige Ausgestaltung der Produktverantwor-
tung und zeigt Perspektiven für eine
präventiv ausgerichtete Strategie in der Ab-
fallwirtschaft auf.

Anspruch der Produktverantwortung
Anliegen der Produktverantwortung ist es,
daß Betriebe verstärkt die Eigenverantwor-
tung für die Umweltbelastungen wahrneh-
men, die mit ihren Produkten verbunden
sind. So sollen Betriebe nicht nur die Ko-
sten der Rohstoffe und deren Verarbeitung
tragen, sondern sich auch an den Aufwen-
dungen der produkt- beziehungsweise pro-

duktionsbedingten Umweltbelastungen be-
teiligen. 
Durch umweltbezogene Auflagen für die
Produktion sowie durch Maßnahmen des
produktionsintegrierten Umweltschutzes
wird bereits versucht, betriebsbedingte Um-
weltbelastungen zu reduzieren. Hierbei
werden in der Regel jedoch nur Teile einer
Stoffkette nach ökologischen Kriterien ver-
ändert, so daß die Gefahr besteht, daß vor-
und/oder nachgelagerte Prozesse un-
berücksichtigt bleiben. Das kann zu ökolo-
gisch relevanten Fehleinschätzungen
führen. Diese Gefahr ist geringer, wenn die
Umweltbelastungen bereits bei der Produkt-
entwicklung auf allen Stufen des Produktle-
bensweges analysiert und entsprechende
produktbezogene Veränderungen vorge-
nommen werden. Die damit verbundene er-
weiterte Produktverantwortung soll eine um-
weltbewußte Produktentwicklung begünsti-
gen. Bei dieser ist als erstes zu prüfen, ob
material-, energie- und transportsparendere
Produktvarianten möglich sind. So kann un-
ter Umständen allein ein zeitloses Design
die Nutzungsdauer erhöhen. Aber auch die
Reparier- und Recyclingfähigkeit stellen öko-
logische Optimierungspotentiale in der Pla-
nungsphase dar.
Sinnvoll ist es, mit Hilfe einer Stoffstromana-
lyse alle Prozesse zu betrachten, die für die
Bereitstellung des Produktes erforderlich
sind. Hierzu zählen der Rohstoffan- und -ab-
bau, diverse Bearbeitungsschritte und
Transporte sowie die Abfallbehandlung. Als
ökologische Maßeinheit wird häufig die
benötigte Energie gewählt. Aber auch die
Belastung von Wasser, Boden und Luft muß
ermittelt und bewertet werden. 
Bei Stoffstromanalysen werden die Her-
kunftsländer der eingesetzten Rohstoffe so-
wie die Umweltbelastungen ermittelt, die
mit der Rohstoffverarbeitung und den Trans-

porten verbunden sind. Beim Verkauf von
Obst und Gemüse ist es üblich, daß das
Herkunftsland aufgeführt wird. So erfahren
die Kunden, daß nicht nur die Bananen aus
Costa Rica stammen, sondern daß auch Äp-
fel aus Südafrika, Zwiebeln aus Neusee-
land und Nüsse aus den USA in Deutsch-
land angeboten werden. Bei komplexen
Produkten ergibt sich eine Vielzahl von Her-
kunftsländern. So können beispielsweise
die Zutaten eines in Deutschland hergestell-
ten Joghurts aus vielen Ländern der Erde
stammen. Ähnlich verhält es sich auch mit
Gebrauchsgegenständen. Auf einigen Ge-
genständen ist das Herstellungsland notiert.
Die heißt jedoch nicht, daß die zur Herstel-
lung nötigen Roh- und Hilfsstoffe aus diesem
Land stammen. Eine in Deutschland herge-
stellte Waschmaschine mit einem Material-
gewicht von knapp 80 Kilogramm besteht
beispielsweise etwa zur Hälfte aus Eisen,
Aluminium und anderen Metallen. Diverse
Kunststoffe machen fast 10 Gewichtspro-
zent aus. Der Rest besteht unter anderem
aus Zement, Glas und Kautschuk. Die Roh-
stoffe für diese Materialien können aus al-
len Kontinenten der Erde stammen.
Während der Gewinnung und Herstellung
der Roh- und Hilfsstoffe wurden erheblich
mehr Materialien abgebaut und verbraucht,
als sich letztlich im Endprodukt wiederfin-
den. So wurden beispielsweise für einen
Mittelklasse-PKW, der knapp eine Tonne
wiegt, bereits über 24 Tonnen an Rohstoffen
benötigt, ohne daß bei dieser Berechnung
der Materialverbrauch durch Energiebereit-
stellung, Transporte und Vermarktung
berücksichtigt ist.
Diese hohen Stoffströme, die mit den Pro-
dukten verbunden sind, sollen durch die Pro-
duktverantwortung reduziert werden. Aus
Sicht der Abfallwirtschaft sollten insbesonde-
re jene Produkte optimiert werden, die bei
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der Abfallbehandlung besondere Probleme
erzeugen. Dennoch können unter ökologi-
schen Aspekten auch solche Produkte als pri-
oritär eingestuft werden, deren Hauptbela-
stungen an anderer Stelle erfolgen. 

Abfallwirtschaftliche Rechtslage
Über das Abfallgesetz können punktuelle Ef-
fekte der Abfallvermeidung erst erzielt wer-
den, wenn eine Rechtsverordnung erlassen
worden ist. Bei diesem aufwendigen Ver-
fahren müssen die betroffenen Kreise (vor
allem Industrie und Handel) gehört werden.
Schon in den 80er Jahren wurden eine Ge-
tränkemehrwegverordnung, eine Altpapier-
verordnung sowie eine Verordnung zu
Kunststoffverpackungen entworfen, die je-
doch allesamt bis heute nicht verabschiedet
wurden. Nach Auffassung des Sachverstän-
digenrates für Umweltfragen (SRU) ist eine
umfassend wirksame Abfallvermeidung
über den Erlaß von Rechtsverordnungen
nicht möglich, da die hierfür erforderliche
Regelungsdichte zu hoch ist. In der Novel-
lierungsphase zum Abfallgesetz hatte die
Bundesregierung Mitte der 80er Jahre weit-
gehende Gesetzesvorgaben erwogen. So
sollte mit Hilfe des sogenannten „Lex Aldi“
der Handel grundsätzlich dazu gezwungen
werden, Getränke auch in Mehrwegsyste-
men anzubieten. Ebenso sollte die Entste-
hung der Abfallmenge begrenzt werden.
Da das Abfallgesetz mit seinen Regelungen
vor allem dort ansetzt, wo die Vermeidung
nicht erfolgte, sind wirksame Regelungen
darüber hinaus auch in anderen Umwelt- so-
wie in Wirtschaftsgesetzen anzubringen.
So stellt § 5 Abs. 1 Nr. 3 Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz ein Vermeidungsgebot für
Reststoffe dar, die beim Betrieb genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen entstehen. Die-
ses Vermeidungsgebot ist jedoch mit der
Novellierung des Abfallgesetzes im Juli
1994 geschwächt worden. Seit 1996 gilt
das Vermeidungsgebot nur noch, wenn kei-
ne ordnungsgemäße und schadlose Verwer-
tung erfolgt. 
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
(KrW-/AbfG) legt  bundeseinheitlich einen
bedingten Vorrang „Vermeidung vor Ver-
wertung vor Beseitigung“ (§ 4 Abs. 1 KrW-/
AbfG) fest, ohne diesen  jedoch vorzuschrei-
ben. Das KrW-/AbfG verlangt die Abfallver-
meidung – wie schon § 14 des 1972 verab-
schiedeten Abfallgesetzes – grundsätzlich
nur nach Maßgabe von Rechtsverordnun-
gen nach den §§ 23 und 24 KrW-/AbfG.
Grundlage der Rechtsverordnungen ist die
in § 22 KrW-/AbfG festgeschriebene Pro-
duktverantwortung. Darin heißt es in Absatz
2: „Die Produktverantwortung umfasst insbe-
sondere (Ziffer 1) die Entwicklung, Herstel-
lung und das Inverkehrbringen von Erzeug-
nissen, die mehrfach verwendbar, technisch
langlebig und nach Gebrauch zur ord-
nungsgemäßen und schadlosen Verwertung
und umweltverträglichen Beseitigung geeig-
net sind.“ In den folgenden vier Ziffern wer-
den der Einsatz sekundärer Rohstoffe, die
Kennzeichnung schadstoffhaltiger Erzeug-
nisse sowie die Rücknahme- und Verwertung
von Abfällen aufgeführt.

Auf der Grundlage des alten und des neuen
Abfallgesetzes sind für die Produktverant-
wortung bisher vier Rechtsvorschriften erlas-
sen worden. Sie sollen Glieder in einer Ket-
te von Maßnahmen darstellen, mit denen ei-
ne verursacherorientierte Produktverantwor-
tung erreicht werden soll:
● Altölverordnung von Oktober 1987, no-

velliert im Mai 2002
● Verpackungsverordnung: Verordnung

über die Vermeidung von Verpackungs-
abfällen von Juni 1991; novelliert im Au-
gust 1998.
– Dadurch außer Kraft: Pfandverordnung

für Kunststoffgetränkeverpackungen vom
20. Dezember 1988

– Neu: Pfandpflicht für Einwegverpak-
kungen in den Bereichen Bier und Mi-
neralwasser sowie Cola, Limonaden
und andere Softdrinks ohne Kohlensäu-
re ab dem 1. Januar 2003

● Altauto-Verordnung von Juli 1997
Außer Kraft durch das Altfahrzeug-Ge-
setz und die Altfahrzeug-Verordnung von
Juni 2002

● Batterie-Verordnung von Dezember
1997, novelliert 2001

Darüber hinaus liegen Entwürfe einer Alt-
holz-Verordnung und der Verordnung zu
Elektro- und Elektronikaltgeräten vor, die
den Europäischen Regelungen zu entspre-
chen haben. 
Alle verabschiedeten und im Entwurf vorlie-
genden Rechtsverordnungen zur Produkt-
verantwortung fordern zur Erfassung und
Verwertung entstandener Abfälle auf. Damit
tragen sie dazu bei, daß die Menge der öf-
fentlich zu entsorgenden Abfälle reduziert
wird. Allerdings machen die Verordnungen
nur den letzten Unterpunkt der in § 22 KrW-
/AbfG aufgeführten Aspekte der Produkt-
verantwortung rechtsverbindlich. Die vorge-
lagerten Aspekte der umweltverträglichen
Produktherstellung werden lediglich durch
einzelne Stoffverbote tangiert. Dazu zählen
die Quecksilberbeschränkung in der Batte-
rieverordnung, das Verbot einzelner
Schwermetalle in der Altfahrzeugverord-
nung sowie spezielle Stoffverbote in der
EG-Richtlinie zu gefährlichen Stoffen in Elek-
trogeräten.

Bisher Erreichtes 
Schweden nahm in den 70er Jahren eine
Vorreiterrolle bei der Produktverantwortung
ein. In einem Regierungsschreiben wurde
die Wirtschaft aufgefordert, nicht nur das
Produkt hinsichtlich seiner Eigenschaften als
Abfall zu betrachten, sondern auch die her-
stellungsbedingten Abfälle zu verringern.
Diese Position wurde 1992 auf einem Semi-

nar des UNO-Umweltprogramms übernom-
men. Einen Teilaspekt stellte die Forderung
dar, Produkte so zu gestalten, daß die
eingesetzten Rohstoffe nach Ablauf der Pro-
duktnutzung wieder in den Herstellungspro-
zeß aufgenommen werden können. In
Deutschland formulierte der Verein Deut-
scher Ingenieure in dieser Zeit eine Richtli-
nie zur recyclinggerechten Produktkonstruk-
tion und unterstützte so Aktivitäten einzelner
Produktionsunternehmen. Insbesondere die
Automobilbranche griff den Aspekt der
recyclinggerechten Produkte auf und kon-
struierte Fahrzeuge zur vereinfachten De-
montage. Inzwischen gibt es einige Werk-
stätten, in denen Altfahrzeuge demontiert
werden. Darüber hinaus bieten einige Ar-
beitslosen-Initiativen einen Reparatur-Servi-
ce und den Verkauf aufbereiteter Altgeräte
an. Insbesondere das Mißverhältnis hiesi-
ger Lohnkosten zu den Rohstoff- und Ener-
giepreisen für Primärprodukte läßt der Wie-
deraufbereitungsbranche keine Chance ei-
ner wirtschaftlichen Eigenständigkeit. Öko-
logisch gesehen ist die Verlängerung der
Nutzungsdauer sinnvoller als die stoffliche
Verwertung von Abfällen. Denn daß die
Auswirkungen des Einsatzes sekundärer
Rohstoffe auf eine ökologische Gesamtbi-
lanz begrenzt bleiben, belegen Erfahrun-
gen mit dem Papier- und Glasrecycling.
Dort sind die Verwertungsmengen von Alt-
stoffen sehr hoch. Dennoch steigt im Pa-
pierbereich der Verbrauch an Primärroh-
stoffen und das Glasrecycling kann nur
deshalb so effektiv betrieben werden, weil
bisher sehr viele Einwegflaschen verkauft
wurden.
Weitergehend waren Ansätze, bei denen
herstellungsbedingte Abfälle reduziert wer-
den konnten. Bekanntestes Beispiel stellen
die Entwicklungen in der Lackierindustrie
dar. Durch eine Pulverbeschichtung lassen
sich gegenüber dem herkömmlichen
Sprayverfahren sowohl die Menge des ein-
gesetzten Lackes als auch Lackierreste redu-
zieren. Interessant sind zudem die Konstruk-
tionsverbesserungen nach dem Vorbild der
Natur. Mit Hilfe der sogenannten Bionik
wurden Bugformen moderner Schiffe der
Schnauze von Delphinen oder Rotorblätter
von Windkraftanlagen Vogelflügeln nach-
empfunden. Dadurch konnte der spezifische
Materialaufwand verringert werden. Eben-
so erfolgversprechend waren Arbeiten, bei
denen ökobilanzielle Erkenntnisse zur opti-
mierten Produktkonstruktion einflossen. So
wurde Anfang der 90er Jahre die Luftkissen-
verpackung vorgestellt sowie in Pilotprojek-
ten Fernsehgeräte, Staubsauger und Arma-
turen umgebaut. Während die genannten
Bionik-Beispiele in die Serienproduktion ge-

Abbildung 1: Produktverantwortung des Konstrukteurs
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langten, konnten sich die Produktbeispiele
nach ökologischen Gesichtspunkten in der
Folgezeit nicht auf den Märkten etablieren.
Die größten Effekte in Verbindung mit der
Produktverantwortung konnten bisher durch
die Verpackungsverordnung von 1991 er-
zielt werden. In den 90er Jahren stiegen die
Mengen an Verkaufsverpackungen nicht.
Vielmehr ist ein leichter Rückgang im Glas-
verbrauch zu verzeichnen. Dieser Trend ist
allerdings nicht mit einer Stabilisierung der
Mehrwegverpackung gekoppelt. Ganz im
Gegenteil: Seit 1998 fällt die Mehrweg-
quote bei den Getränkeverpackungen er-
heblich. Lag sie in den Jahren von 1991 bis
1997 zwischen 71 und 72 Prozent der ab-
gefüllten Getränkemenge, sank sie ab
1998 bis zum Jahr 2001 auf unter 65 Pro-
zent. Dieser Entwicklung soll durch das seit
Januar 2003 in Kraft getretene Einweg-
pfand entgegengewirkt werden.

Zu den Auswirkungen der Verpackungsver-
ordnung zählt neben der Stagnation der
verbrauchten Verpackungsmenge, daß die
Verwertung von Verpackungen forciert wor-
den ist. Die Quote der Verkaufsverpackun-
gen, die der stofflichen Verwertung zuge-
führt wurden, lag im Jahr 2000 bei circa 80
Gewichtsprozent. Die Verwertungsquoten,
die von der Verpackungsverordnung vorge-
schrieben sind, werden dabei in allen Be-
reichen übertroffen. Seit 1998 berechnet
sich die Verwertungsquote auf der Grundla-
ge der lizenzierten Verpackungsmenge. Auf
diese Weise können von der Duales System
Deutschland AG (DSD) für Papier,
Weißblech und Aluminium bereits Verwer-
tungsquoten von über 100 Prozent angege-
ben werden. Das Übersteigen der 100-Pro-
zent-Marke erfolgt, sobald mehr Material
der Verwertung zugeführt wird, als lizen-
ziert wurde. Neben dieser irritierenden
Mengenangabe ist mit dieser Berechnungs-
weise auch eine unberechtigte Assoziation
mit der Bezeichnung Verwertung verbun-
den. Der „Verwertung zugeführt“ heißt
nicht, daß diese Menge auch tatsächlich
verwertet wurde. Das DSD verzeichnet der-
zeit Fehlwürfe und Sortierreste von 30 bis

50 Gewichtsprozent. Die Erfolgsmeldungen
lassen sich weiter relativieren, wenn man
die Zunahme der Verwertung durch das
DSD gegenüber den zuvor bestandenen
Verwertungsaktivitäten betrachtet. Diese
Mehrleistung liegt bei gut einer Million Jah-
restonnen und damit unter 4 Gewichtspro-
zent des Siedlungsabfallpotentials. So gese-
hen kann man fragen, ob der Aufwand ge-
rechtfertigt ist, der für das getrennte Sam-
meln von Verkaufsverpackungen und das
Bereitstellen einer Verwertungsinfrastruktur
betrieben wird. Insbesondere die getrennte
Erfassung von Kleinverpackungen wird in
Fachkreisen für uneffektiv gehalten. Erfolg-
versprechender wäre es jedenfalls, wenn
sich der Verordnungsgeber nicht mit Ver-
wertungsanforderungen begnügen würde.
Auch der Ausschuß zur Produktverantwor-
tung bei der Länderarbeitsgemeinschaft Ab-
fall (LAGA) könnte weitergehende Empfeh-
lungen formulieren, als lediglich die Rah-
menbedingungen zur Führung eines Men-
genstromnachweises zu benennen.
Ende der 80er Jahre erklärte die Europäi-
sche Kommission Altautos zu einem prio-
ritären Abfallstrom. Allerdings wurden in
Deutschland schon zu dieser Zeit etwa 75
Prozent der Altautos einer Verwertung zu-
geführt. In Deutschland liegt daher das Pro-
blem nicht so sehr in der Abfallmenge, als
vielmehr in der Verwertungsform und der
Schadstoffbelastung. Die Altautoverord-
nung von 1997 wurde 2002 novelliert.
Nunmehr wird die Rücknahme und Verwer-
tung gebrauchter Fahrzeuge durch die Alt-
fahrzeugverordnung geregelt. Neu ist die
Verpflichtung, gebrauchte Fahrzeuge ko-
stenfrei zurückzunehmen. Festgeschrieben
ist auch, daß die Fahrzeuge nicht nur
„trockengelegt“ und geshreddert, sondern
brauchbare Teile abmontiert und wiederver-
wendet werden sollen. Diesem Anspruch
wird die Branche der Altautoverwertung al-
lerdings nur unzureichend gerecht. Darüber
hinaus besteht erheblicher Handlungsbe-
darf, um die Schadstoffbelastung der Shred-
derrückstände (circa 20 Gewichtsprozent)
gering zu halten. 
Galten die Auswirkungen von Batterien auf
die Umwelt bis in die 80er Jahre hinein
noch als harmlos, erklärte das Umweltbun-
desamt Ende der 90er Jahre die Batterien
zur bedeutsamsten Quelle für den Schwer-
metalleintrag in den Hausmüll. Dies war ei-
ne Folge der Zunahme elektronischer Gerä-
te mit Akkumulatoren, die einen hohen An-
teil von Nickel und Cadmium aufweisen.
Neben einer Reduzierung des Quecksilber-
gehaltes in Zink/Kohle- und Alkali/Man-
gan-Batterien zielten zunächst eine Selbst-
verpflichtung der Batteriehersteller und spä-
ter die Batterieverordnung auf eine getrenn-
te Sammlung von Batterien ab. Zu diesem
Zweck wurde das GRS – Gemeinsame
Rücknahmesystem von der betroffenen Wirt-
schaft aufgebaut. Allerdings werden bis
heute lediglich 10 bis 20 Prozent der ver-
brauchten Batterien und weniger als 30 Pro-
zent der Akkumulatoren erfaßt. Ziel ist es,
künftig 70 bis 80 Prozent der verbrauchten
Batterien getrennt zu sammeln und einer ge-
sonderten Behandlung zuzuführen.

Ausgelöst durch die Zunahme der elektroni-
schen Geräte gab es seit den 80er Jahren
in Deutschland Überlegungen, rechtliche
Regelungen für Elektro- und Elektronik-
schrott einzuführen, beispielsweise in Form
einer Elektronikschrott-Verordnung Aller-
dings gelang es der Industrie immer wieder,
eine Verabschiedung zu verhindern. Im Jahr
2002 aber einigten sich das Europäische
Parlament und der Rat auf eine Elektro- und
Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE) und
eine Richtlinie zur Beschränkung bestimmter
gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten (RoHF).
Während die WEEE-Richtlinie die Rücknah-
me und Verwertung von Elektroaltgeräten
regelt stellt die RoHF-Richtlinie Anforderun-
gen an die Einsatzstoffe zur Herstellung von
Elektrogeräten auf. Diese Vorgaben sind
binnen 18 Monate in den EU-Mitgliedsstaa-
ten rechtsverbindlich umzusetzen. Die Bun-
desregierung erklärte hierzu, sie werde die
Produktverantwortung für den gesamten Be-
reich der Elektro- und Elektronik-Altgeräte in
einer Umsetzungs-Verordnung (EEAV) re-
geln. Soweit der Fortschritt. Bedenklich sind
allerdings die Anforderungen an die Wie-
derverwertung. Festgelegt wurde, daß in je-
dem Mitgliedsstaat jährlich mindestens 4 Ki-
logramm Elektronikschrott pro Einwohner
getrennt zu erfassen sind. Bei einer Menge
von 2 Millionen Tonnen Elektroschrott, die
derzeit in Deutschland anfällt, sind das ge-
rade mal 15 Gewichtsprozent. Von dieser
Menge wiederum sind spezielle Verwer-
tungsquoten zwischen 60 und 80 Prozent
zu erreichen. Auf diese Weise gelten die
Anforderungen der Richtlinie als erfüllt,
wenn etwa 10 Prozent des Elektronik-
schrotts einer geregelten Verwertung zuge-
führt werden. Der Rest von 90 Prozent kann
über den normalen Entsorgungsweg geführt
werden. Ein solches Ergebnis entspricht der
gängigen Praxis, so daß die jahrelangen
Verhandlungen wohl kaum als Erfolg für
das Umweltschutzengagement gewertet
werden können.

Abbildung 2: Mehrweg-Transportverpackungen

Abbildung 3: Abfall kurzlebiger komplexer Pro-
dukte
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Nachhaltiger Ansatz 
Seit nunmehr 30 Jahren ist die Abfallwirt-
schaft mit dem Anspruch konfrontiert, früh-
zeitig – nämlich schon vor der Entstehung
des Abfalls – dazu beizutragen, herstel-
lungsbedingte Umweltbelastungen zu redu-
zieren. Bis heute sind weder die administra-
tiven Regelwerke noch die abfallwirtschaftli-
che Praxis so ausgestaltet, daß sie dem An-
spruch eines vorsorgenden Umweltschutzes
umfassend gerecht werden. Es ist daher an
der Zeit zu prüfen, ob die der Abfallentste-
hung vorgelagerte Einflußnahme weiterhin
im Zuständigkeitsbereich der Abfallwirt-
schaft verbleiben soll. Möglicherweise ist
das Ansinnen eines stoffstrombezogenen
Umweltschutzes wirklich besser im Wirt-
schaftsressort und dem Verbraucherschutz
angesiedelt.
Will man sich aber innerhalb der Abfallwirt-
schaft auch für eine nachhaltige Entwick-
lung engagieren, dann bietet die Produkt-
verantwortung die besten Ansatzstellen da-
zu. Verantwortung impliziert die Suche
nach ökologischen, ökonomischen und so-
zialen Verbesserungen entlang des ganzen
Herstellungspfades. Mit der Veröffentli-
chung des Grünbuches zur Integrierten Pro-
duktpolitik hat die Europäische Kommission
erneut dazu ermuntert, den präventiv ange-
legten und global wirksamen Ansatz einer
produktbezogenen Umweltschutzstrategie
zu verfolgen. Ziel ist es, die umweltbewußte
Produktkonstruktion aus der Nischenpositi-
on heraus zu holen und Massenmärkte zu
ökologisieren. Für ökologisch prioritäre Ab-
fälle wie aufwendig erzeugte biogene Ab-
fallprodukte, Papierabfälle und zunehmend
auch elektronische Gebrauchsgegenstände
sind Alternativen anzubieten. Darüber hin-
aus sind für zentrale Bedarfsfelder wie Mo-
bilität, Wohnen und Ernährung neue, um-
weltverträglichere Verfahren zu entwickeln. 
Anstatt akribische Verwertungsquoten zu
bestimmen, sollten die abfallwirtschaftli-
chen Regelwerke spezifische Höchstmen-
gen an Abfällen und deren Schadstoffbela-
stung festlegen. Die Möglichkeit der Interna-
lisierung externer Kosten ist voran zu brin-

gen. So können spezielle Einsatzstoffe ver-
teuert werden, wie es zum Beispiel in Däne-
mark für schwermetallhaltige Batterien er-
folgt. Auch die Modelle diverser Abfall- und
Verpackungsabgaben sind auf ihre An-
wendbarkeit hin zu prüfen. Nicht weiter zu
tabuisieren sind Produktverbote, wie sie
zum Beispiel für Einweggetränkedosen aus
Aluminium sachlich gerechtfertigt und da-
her verbindlich festzuschreiben sind. 
Der Umsetzung umweltverträglicher Pro-
duktkonstruktionen steht oftmals entgegen,
daß viele Konstrukteure zu wenig über öko-
logische Hintergründe und alternative Ein-
satzstoffe wissen. Hier helfen neue Informa-
tionsplattformen wie die des „Produktinte-
grierten Umweltschutzes – PIUS“ im Internet
weiter. Gerade kleinere und mittlere Unter-
nehmen, die über keine eigene Entwick-
lungsabteilung verfügen, haben entspre-
chenden Beratungsbedarf. Für sie ist mögli-
cherweise die klassische Beratung mit einer
Betriebsbesichtigung durch einen Experten
in Verbindung mit kompetenten Seminaran-
geboten effektiver. In den Niederlanden
wurde deshalb Ende der 90er Jahre ein Pi-
lotprojekt durchgeführt, das Betriebe kosten-
günstig Grundlageninformationen, eine
Umweltanalyse, eine Machbarkeitsstudie
und die Unterstützung der Umsetzung an-
bot. Dieser kooperative Ansatz läßt sich
ideal mit einem Umweltmanagementsystem
verknüpfen.
Wenn all diese präventiv angelegten Instru-
mente zur Wahrnehmung der Produktver-
antwortung realisiert und angewendet wer-
den, verändern sich die Rahmenbedingun-
gen für die Behandlung der dann noch ent-
stehenden Abfälle. Es wird nicht nur die zu
entsorgende Menge an Abfällen abneh-
men. Es verändert sich auch die Zusammen-
setzung der Abfälle. Darüber hinaus sollte
eine stoffliche Verwertung nach Gesichts-
punkten der Ökoeffizienz erfolgen. Danach
sind für die Massenströme Bio- und Papier-
abfall die stoffliche Verwertung aufrecht zu
erhalten. Begrenzt gilt das auch für Altglas,
allerdings nur solange, wie es nicht gelingt,
Einweggläser vom Markt zu verdrängen.
Die stoffliche Verwertung von Kleinver-

packungen ist einzugrenzen. Dafür ist der
Restmüll mit einer effektiveren Getrennt-
sammlung von schadstoffhaltigen Produk-
ten, wie Batterie und belastete Bauabfälle,
zu entgiften.
All diese Maßnahmen bedingen eine ande-
re Dimensionierung der Anlagen zur Rest-
abfallbehandlung. Große zentrale Müllver-
brennungsanlagen werden überflüssig.
Galten bisher Müllverbrennungsanlagen
mit Kapazitäten von mindestens 150.000
Jahrestonnen als wirtschaftlich, werden in-
zwischen Müllverbrennungsanlagen mit ei-
nem Jahresdurchsatz ab 50.000 Tonnen
angeboten, die umwelttechnisch auf hohem
Niveau, dezentral und wirtschaftlich betrie-
ben werden können. Auch die Versuche,
durch das Thermoselect- oder das
Trockenstabilatverfahren vermehrt Energie
bei der Restmüllbeseitigung zu gewinnen,
erscheinen so in einem anderen Licht. 
Bei aller Einsicht um die Notwendigkeit, ein
funktionierendes Entsorgungssystem bereit-
zuhalten, erscheint es ratsam, die Entsor-
gungskapazitäten möglichst knapp zu be-
messen. Anderenfalls besteht die Gefahr, ei-
nen Müll-Sog zu erzeugen und Maßnahmen
zur Abfallreduktion zu behindern. Verbun-
den mit hohen Umweltstandards für die Ent-
sorgung geringer Abfallmengen sollte das
Vermeidungs- und Verwertungspotential voll
ausgeschöpft werden. Auf der Basis ökolo-
gischer Benchmarks könnten eine Vermei-
dungsquote von 20 Prozent sowie eine stoff-
liche Verwertung von 50 Prozent des bishe-
rigen Abfallpotentials bestimmt werden.
Neben einer Entsorgungsinfrastruktur für
die verbleibenden 30 Prozent müssen konti-
nuierlich die Rahmenbedingungen verbes-
sert werden, mit denen sich eine umfassen-
de Produktverantwortung realisieren läßt. 
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